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Der Braunkohlenausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
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Sachstandsbericht Gutachten Hambach 

 

Durch den mit dem KVBG beschlossenen vorgezogenen Braunkohlenausstieg 2038 

und die darauf aufbauende Leitentscheidung 2021 der Landesregierung Nordrhein-

Westfalen haben sich die Grundannahmen für den Tagebau Hambach wesentlich 

geändert. Dies wurde durch den Braunkohlenausschuss in seiner Sitzung vom 

28.05.2021 festgestellt und die Regionalplanungsbehörde damit beauftragt 

vorbereitende Maßnahmen im Rahmen eines Braunkohlenplanänderungsverfahrens 

in die Wege zu leiten.  

 

Hintergrund  

Die frühzeitige Beendigung des Tagebau Hambach bis 2029 unter den Vorgaben des 

Erhalts des Hambacher Forstes, des Merzenicher Erbwaldes, des FFH-Gebietes 

Steinheide sowie der Ortschaft Morschenich hat große Auswirkungen auf die 

Abbaugrenzen und die räumliche Lage des Restsees. Durch diese veränderten 

Abbaubedingungen können die erforderlichen Erdmassen zur Wiedernutzbarmachung 

der in Anspruch genommenen Flächen nicht mehr wie geplant gewonnen werden, 

sodass ein neues Konzept zur Abraumgewinnung erforderlich wird. Maßgebend für 

eine ordnungsgemäße Beendigung des Tagebau Hambach ist dabei die Herstellung 

eines dauerhaft standsicheren und funktionierenden Böschungssystems. Die dafür 

benötigten Massen belaufen sich auf etwa 770 Mio. m³.  

In diesem Zusammenhang legte die RWE Power AG ein aktualisiertes Plankonzept 

vor, das zur Herstellung eines standfesten Böschungssystems und einer 

ordnungsgemäßen Rekultivierung die Inanspruchnahme und Ausgestaltung einer 

sogenannten „Manheimer Bucht“ vorsieht. Hier sollen durch Abraumgewinnung 

überwiegend aus der ersten Sohle die erforderlichen Erdmassen für ein standsicheres 

Böschungssystem gewonnen werden.  
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Gutachten Massenbilanzierung Tagebau Hambach 

Um belastbare Aussagen zum Massenbedarf innerhalb des Tagebau Hambach und 

damit einhergehend zur finalen Abgrenzung des Abbaugebietes zu erhalten wurde 

Ende Juli durch die Bezirksregierung Köln ein Fachgutachten öffentlich 

ausgeschrieben. Das Sachverständigengutachten hat das Ziel die durch die RWE 

Power AG vorgelegte Vorhabenbeschreibung unabhängig und kritisch zu prüfen, 

mögliche Alternativen zu beleuchten und weitere aufzuzeigen.  

Neben grundsätzlichen Aussagen zum Abraumbedarf im Tagebau Hambach wird das 

Gutachten insbesondere den Verzicht auf eine Inanspruchnahme bzw. alternative 

Abbaugeometrien und Ausgestaltungen der Manheimer Bucht und weitere 

Alternativen thematisieren.  

Ende August konnte ein Zuschlag an die ahu GmbH erteilt werden, die das Gutachten 

in Zusammenarbeit mit der Fuminco GmbH und der ZAI Ziegler und Aulbach 

Ingenieurgesellschaft mbH bearbeiten wird.  

Nach ersten Gesprächen werden die Büros in Kürze die Arbeit aufnehmen können. 

Nach aktuellem Stand ist mit ersten Zwischenergebnissen im November bzw. 

Dezember 2021 zu rechnen. Bei Vorliegen belastbarer Ergebnisse werden diese dem 

Braunkohlenausschuss umgehend vorgestellt werden, damit dieser darauf aufbauend 

innerhalb des bereits vorgestellten, ambitionierten Zeitplanes einen 

Vorentwurfsbeschluss im Rahmen des Braunkohlenplanänderungsverfahrens fassen 

kann.  

Weitere Gutachten stehen derzeit nicht aus. Sollte sich hier im Verlaufe der 

verschiedenen Braunkohlenplanänderungsverfahren ein Bedarf abzeichnen, würde 

der Braunkohlenausschuss darüber unmittelbar informiert. Vorsorglich wurden 

jedenfalls bereits Mittel im Haushalt des Landes auch für mittelfristige Planung 

beantragt und stehen für die Braunkohlenplanung zur Verfügung. 
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Anfrage 
zur Sitzung des Braunkohlenausschusses im 
September 
 
Sehr geehrter Herr Götz, 
 
die Leitentscheidung 2021 der Landesregierung 
bedeutet für den Tagebau Hambach eine deutliche Reduzierung von Ausdehnung 
und Volumen. Gegenüber der bisherigen Planung mit dem Enddatum in 2045 ergibt 
sich gleichzeitig eine Verkürzung der Laufzeit um 15 Jahre. 
 
Entsprechend gilt es, die Braunkohlenpläne für den Tagebau Hambach vollständig 
neu zu fassen. Dies wurde so in der konstituierenden Sitzung des 
Braunkohlenausschusses im Mai auch durch die Bezirksregierung formuliert und 
daraufhin auch angekündigt, dass verschiedene Gutachten für die weiteren 
Planungen eingeholt werden müssen. Diese sind für die grundsätzliche Bewertung 
durch den Braunkohlenausschuss natürlich die wesentliche Voraussetzung. 
 
Wir bitten daher um einen Sachstandsbericht durch die Geschäftsstelle unter 
Berücksichtigung folgender Fragen: 
1. Welche Gutachten mit welcher Fragestellung wurden bisher in Auftrag gegeben? 
2. Wann ist mit einem (Zwischen-)Ergebnis dieser Gutachten zu rechnen? 
3. Stehen zur Zeit noch, auch ergänzende, Gutachten aus? 
4. Wenn ja, wann ist mit deren Vergabe zu rechnen? 
5. Wann sieht sich die Geschäftsstelle in der Lage zu einer (Erst-)Bewertung der 
Gutachten? 
 
 
Für die Beantwortung unserer Anfrage bedanken wir uns im Voraus. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Horst Lambertz, 
Fraktionsvorsitzender 

An den 
 
Vorsitzenden des 
Braunkohlenausschusses  
Herrn Stefan Götz 
Bezirksregierung Köln 
Geschäftsstelle Braunkohlenausschuss 
 
50667 Köln 
 

GRÜNE im Braunkohlenausschuss 
 
Bezirksregierung, Raum H 455 
Zeughausstraße 2-10 
50667 Köln 
0177 7473808 oder 0172-6431213 
gruene.regionalrat-koeln@gmx.de 
 
www.gruene-regionalrat-koeln.de 
 
Köln, den 31.08.2021 

mailto:gruene.regionalrat-koeln@gmx.de
http://www.gruene-regionalrat-koeln.de/
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Gudrun Zentis, 
Mitglied des Braunkohleausschusses 
 
f.d.R: Annika Schmidt (Fraktionsgeschäftsführerin) 
 
 
 
 
 
  
 
 


